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r.u..^'l7S9 rückstchtlich auf den vorgelegten Fall kein

anderer als der: Daß so wie nach dem Art. die

Munizipalitäten bloß die Befugniß haben, dem Di«
striklsgericht die Bevogtung eines Majorcnnen vorzu-
schlage», ihnen ebenfalls lediglich die Befugniß zustehe,

auf die Entvogtung eines solchen bey dem Distnktsge-
richt anzutragen, da denn übrigens, in nicht cntspre-
chendem Fav, so wie wenn es um die Vcrhängung der

Bevogtung selbst zu thun ist, dem Bevogtete» das Recht
offen stehe, die, Erkamitnuß des Gerichts vor das Can.
ronsgericht zu ziehen; ein Weg, der der Munizipalität
der Gemeinde Frcyburg, und dem Ihrer Commißivn
unbekannten Individuum, das diese Angelegenheit be-

trift, noch dermal offen steht, wenn anders nicht örl-
liehe Formen sich, dagegen setzen.

Begründet also auf den Satz, daß die von einem

Distriktsgericht gesetzlich verhängte Bevogtung von keiner

niederern Behörde könne aufgehoben, und daß dieser

Akt unter den gleichen Formen aufzulösen sey, unter
denen er verhängt worden, trägt Ihre Commißivn
darauf an, über die Petition der Munizipalität der
Gemeinde Freyburg weiter nichts zu verfügen, sondern

solche lediglich ad acta zu legen.
Die Pet. Commißivn berichtet über nachfolgende Ge-

genstände:

l. B. Stcber, Vezirksqerichtschreiöer zu Eilenbach,
C-Oberland, solizitirt >) seine seit dem ic>. Juli 179«
fällige Gcrichtschc. Besoldung, auf deren Abschlag er

mehr nicht als 24 Ld'or empfangen hat ; welche Summe
selbst mit feinen für das Bureau gemachten Auslagen,
und dem Unterhalt feiner Substitute!, in keinem Verhält-
piß stehet. 2) Laut Rechnungen, die stch aber nicht bey

der Petition befinden die Bezahlung einer fest dem Früh-
ling 1798 ausstehenden Ansprache an den Staat von

607 Fr. 2 btz. — Beydes um so viel dringender und -

schleuniger, da bey diesem beträchtlichen Ausstand, seine

Wirthschaft leidet, und er seinerseits von seinen Gläubi-
gern um Bezahlung angefochten wird. ;) Verlangt er

zu wiss.n : ob er laut erhaltenem Befehl son dem Ober»

eiimehmer, schuldig sey, die von den acht übrigen No-
tarien des Niederstmmenthals ausfertigenden Unterpfand«
lichen Contrakten in sein führendes Distrikts-Hypotheken«
Manual einzuschreiben, als wofür er einen eigenen Sub«
stitut unterhalten muß, oder aber: ob die Contrahcntcn,
wie an andern Orten geschieht, ihn tarifmäßig dafür be«

zahlen sollen?

Die Pet. Commißicm rathet an, die beyden erster»

Gegenstände dieser Zuschrift der Vollziehung, den leztem

aber der Tivilcommifion zur Untersuchung ^überweist!,.
Angenommen.

2. Nach Sage des Pctenten, Caspar Meyers, Mau.
rer zu Wohlen Distr. Sarmcnstorf Cant. Baden, kann
nach dem dastgen GcmeindSreglement inner ihrèm Bezirk
kein Burger, der nicht eine halbe Gerechtigkeit an dem

gemeinen Gut bestzt, ein Haus bauen. Die Folge hier«

von sey > daß die reichern Bürger mit ihrem ausschlieg.
liche» Baurccht zum Nachtheil der ärmern Gewinn
und Gcwerb treiben, und darum mancher ärmere Bür-
ger, ungeachtet er Liegenschaften hinter der Gemeinde

bestzt, aus Mangel eines Hauses seine Gemeinde per.

lassen müsse. Der Pctent bittet um Dispensaiion von

diesem Reglement und Bewilligung eines Hausbaues
auf seinem eigenthümlichen Land, mit so viel grösserer

Zuversicht, da er mannigfaltige ähnliche.Bcwilligmigen
von den chmaligen Räthen anführt. Die Pet, Commis«

sion glaubt, das nimmer aus dem Aug zu verlierende

sucl. er alt. P!>r8 erheische vor allem aus den sördersa«

men Gcgenbcricht von der Gemeinde Wohlen und schlägt

zu dem Ende vor, die Petition der Vollziehung zu

überweisen. Angenommen.

(Di? Forts, folgt)

V 0 l l z i e h u n g s r a t h.

Beschluß vom iA. Februar.

Der Volljlchtmgsrath — In Erwägung, daß die

Güterschatzungen nach welchen die Abgaben von -79!
und 1799 entrichtet werden sollten, entweder garnicht
oder größtentheils unrichtig gemacht, und folglich auch

die erwähnten Abgaben nicht nach dem Willen des Gc»

festes vom Weinmsnat 1798 bezahlt worden,

beschließt:
Art. r. Die für 1798 und 1-99 entrichteten Abga«

bcn sind nur als auf Abrechnung bezahlt anzusehen.

Art. 2. Die endliche Abrechnung über die Abgaben

für die beyden erwähnten Jahre, worunter auch die

außerordentliche Kriegssteuer und die Steuer für d><

verheerten Cantone miibcgriffen ist, soll nach den für

1800 zumachenden oder zu berichtigende» Schätzungen

geschehen. Bey dieser Abrechnung soll der Abzug der

fpeziel-hypothccirten Schulden und zwar in Gcmäßheit

des Gesetzes vom 17. Wemmonat 1798 gestaltet jcyn.

Folgen die NuterschriM.
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